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§ 48 OAVO: in elf Grundkursen insgesamt mindestens 55 Punkte der einfachen Wertung erreicht hat, wobei mindestens sieben Kurse mit jeweils mindestens fünf Punkten in einfacher Wertung bewertet sind und in beiden Leistungsfächern mit jeweils zwei Kursen mindestens 40 Punkte der zweifachen Wertung erreicht hat, wobei mindestens zwei Kurse mit jeweils mindestens fünf Punkten in einfacher Wertung bewertet sind.



Zusatzunterricht und Prüfung in Deutsch, Englisch und Mathematik/Naturwissenschaften/Technik 2



Zulassungsbeschränkungen des jeweiligen Studiengangs beachten!



Siehe Promotionsverordnung der jeweiligen Universität



Siehe Promotionsverordnung der jeweiligen Universität



§ 2 Verordnung über die Ausbildung und die Prüfung an zweijährigen Berufsfachschulen : qualifizierender Hauptschulabschluss oder Hauptschulabschluss mit befriedigenden Leistungen in zwei der Fächer Deutsch, Englisch und Mathematik und im dritten Fach keine schlechter als ausreichend bewertete Leistung sowie in allen anderen Fächern im Durchschnitt mindestens befriedigende Leistungen; das 18. Lebensjahr bei Schuljahresbeginn (01.08.) noch nicht vollendet haben; noch keine zweijährige Berufsfachschule in einem anderen Schwerpunkt mehr als ein Jahr besucht und noch keine duale Berufsausbildung absolviert haben.



Verordnung über die Berufsschule: keine Vorrausetzungen



keine Vorrausetzungen



§ 2 Verordnung über die Ausbildung und die Prüfung an zweijährigen Berufsfachschulen : Mittlere Schulabschluss; das 18. Lebensjahr bei Schuljahresbeginn (01.08.) noch nicht vollendet haben; noch keine zweijährige Berufsfachschule in einem anderen Schwerpunkt mehr als ein Jahr besucht und noch keine duale Berufsausbildung absolviert haben.



Verordnung über die Berufsschule: keine Vorrausetzungen



§ 2 Verordnung über die Ausbildung und die Prüfung an den zweijährigen höheren Berufsfachschulen: ein Zeugnis über den mittleren Abschluss (Realschulabschluss)



§ 5 VOFOS: Nachweis der Versetzung in die Einführungsphase der gymnasialen Oberstufe oder des mittleren Abschlusses (Realschulabschluss)



§ 2 OAVO: Versetzung in die Einführungsphase der gymnasialen Oberstuf, qualifizierenden Realschulabschlusses oder mittleren Bildungsabschluss mit Festellung der Eignung durch die Klassenkonferenz



§ 2 OAVO: Versetzung in die Einführungsphase der gymnasialen Oberstuf, qualifizierenden Realschulabschlusses oder mittleren Bildungsabschluss mit Festellung der Eignung durch die Klassenkonferenz



Verordnung über die Berufsschule: keine Vorrausetzungen



Verordnung über die Berufsschule: keine Vorrausetzungen



§ 4 VOFS(1):Vorrausetzung: in Vollzeit mindestens einjährige einschlägige Berufserfahrung nach Abschluss der Ausbildung.



Vorrausetzung: Bestandene Abschlussprüfung



§ 5 VOFOS: Nachweis der Versetzung in die Einführungsphase der gymnasialen Oberstufe oder des mittleren Abschlusses (Realschulabschluss). Zugang zu FOS Form B mit Abschluss innerhalb eines Jahres.



§ 4 VOFS(1):Vorrausetzung: in Vollzeit mindestens einjährige einschlägige Berufserfahrung nach Abschluss der Ausbildung.



Vorrausetzung: Bestandene Abschlussprüfung



Zugang über Eignungprüfungen und Studienvereinbarungen mit der jeweiligen Hochschule



§ 5 VOFOS: Nachweis der Versetzung in die Einführungsphase der gymnasialen Oberstufe oder des mittleren Abschlusses (Realschulabschluss). Zugang zu FOS Form B mit Abschluss innerhalb eines Jahres.



§ 4 VOFS(1):Vorrausetzung: in Vollzeit mindestens einjährige einschlägige Berufserfahrung nach Abschluss der höheren Berufsfachschule.



§ 2 Verordnung über die Ausbildung und die Prüfung an den zweijährigen höheren Berufsfachschulen: ein Zeugnis über den mittleren Abschluss (Realschulabschluss)



keine Vorraussetzungen



§ 2 TBetrWPrV: mit Erfolg abgelegte Prüfung zum Industriemeister oder eine vergleichbare technische Meisterprüfung oder eine mit Erfolg abgelegte staatlich anerkannte Prüfung zum Techniker



§ 1 (1) Verordnung über den Zugang beruflich Qualifizierter zu den Hochschulen im Lande Hessen, Zulassungsbeschränkungen des jeweiligen Studiengangs beachten!



§ 2 TBetrWPrV: mit Erfolg abgelegte Prüfung zum Industriemeister oder eine vergleichbare technische Meisterprüfung oder eine mit Erfolg abgelegte staatlich anerkannte Prüfung zum Techniker



§ 1 (1) Verordnung über den Zugang beruflich Qualifizierter zu den Hochschulen im Lande Hessen, Zulassungsbeschränkungen des jeweiligen Studiengangs beachten!
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